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Dr. Ingo Behrendt

Vorstandsvorsitzender  

NEXUS AG

Sehr geehrte Damen und Herren Aktionäre,

wir laden Sie ein zur 

ordentlichen Hauptversammlung der NEXUS AG

am Freitag, den 13.05.2016, um 10.00 Uhr

im Haus der Wirtschaft, Willi-Bleicher-Straße 19,  

70174 Stuttgart

NEXUS AG

Villingen-Schwenningen

ISIN DE0005220909
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Tagesordnung

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der 

NEXUS AG zum 31.12.2015, des Lageberichtes, des 

Berichtes des Aufsichtsrats, des gebilligten Konzernab-

schlusses zum 31.12.2015 und des Konzernlageberichts 

sowie des erläuternden Berichts des Vorstands zu den 

Angaben der §§ 289 Abs. 4 und Abs. 5, 315 Abs. 2  

Nr. 5 und Abs. 4 des Handelsgesetzbuches für das 

Geschäftsjahr 2015

Gem. §§ 172, 173 AktG ist zu dem Tagesordnungspunkt 1 

keine Beschlussfassung der Hauptversammlung vorgese-

hen. Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten 

Jahresabschluss und den Konzernabschluss nach §§ 171, 

172 AktG gebilligt. Der Jahresabschluss ist damit gem.  

§ 172 AktG festgestellt. § 175 Abs. 1 S. 1 AktG sieht 

lediglich vor, dass der Vorstand die Hauptversammlung u. a. 

zur Entgegennahme des festgestellten Jahresabschlusses 

und des Lageberichts sowie zur Beschlussfassung über 

die Verwendung eines Bilanzgewinns und bei einem 

Mutterunternehmen auch zur Entgegennahme des vom 

Aufsichtsrat gebilligten Konzernabschlusses und des 

Konzernlageberichts einzuberufen hat. 

Gem. §§ 175 Abs. 2, 176 Abs. 1 S. 1 AktG hat der 

Vorstand der Hauptversammlung u. a. den Jahresab-

schluss, den Lagebericht, den Bericht des Aufsichtsrats, 

den Vorschlag des Vorstands für die Verwendung des 

Bilanzgewinns und - bei börsennotierten Gesellschaften -  

einen erläuternden Bericht zu den Angaben nach §§ 289 

Abs. 4 und 5, 315 Abs. 2 Nr. 5 und Abs. 4 HGB sowie bei 

einem Mutterunternehmen auch den Konzernabschluss, 

den Konzernlagebericht und den Bericht des Aufsichts-

rats hierüber zugänglich zu machen.

Die vorgenannten Unterlagen werden in der Hauptver-

sammlung näher erläutert. Sie liegen ab Einberufung der 

Hauptversammlung in den Geschäftsräumen der NEXUS 

AG, Auf der Steig 6, 78052 Villingen-Schwenningen, 

sowie in der Hauptversammlung selbst zur Einsicht der 

Aktionäre aus und sind über die Internetseite der 

Gesellschaft unter www.nexus-ag.de unter der Rubrik 

Unternehmen / Investor Relations / Hauptversammlungen 

zugänglich gemacht. Auf Verlangen wird jedem Aktionär 

unverzüglich und kostenlos eine Abschrift der ausliegen-

den Unterlagen erteilt.

2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanz- 

gewinns aus dem Geschäftsjahr 2015

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im festge-

stellten Jahresabschluss zum 31.12.2015 ausgewiesenen 

Bilanzgewinn in Höhe von EUR 10.125.630,33 wie folgt zu 

verwenden:

Ausschüttung einer Dividende von je EUR 0,14 auf die 

15.731.385 Stück dividendenberechtigten auf den Inhaber 

lautende Stückaktien,

also insgesamt EUR 2.202.393,90

Einstellung in die  

Gewinnrücklage EUR 0,00

Vortrag auf neue Rechnung  EUR 7.923.236,43

(Gewinnvortrag)

Die Gesamtdividende ist vorbehaltlich vorschlagsent- 

sprechender Beschlussfassung am 16.05.2016 zahlbar.
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Bei der Anzahl der dividendenberechtigten Stückaktien ist 

berücksichtigt, dass die NEXUS AG 4.280 Stück eigene, 

auf den Inhaber lautende Stückaktien der NEXUS AG hält. 

Der auf diesem entfallenden Anteil am Bilanzgewinn ist im 

auf neue Rechnung vorzutragenden Gewinn enthalten. 

Bei Annahme des Beschlussvorschlags von Vorstand  

und Aufsichtsrat gilt für die steuerliche Behandlung der 

Dividende Folgendes: 

Da die Dividende für das Geschäftsjahr 2015 in vollem Um- 

fang aus dem steuerlichen Einlagekonto im Sinne des § 27 

des Körperschaftsteuergesetzes (nicht in das Nennkapital 

geleistete Einlagen) geleistet wird, erfolgt kein Abzug von 

Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag. Bei inländischen 

Aktionären unterliegt die Dividende nicht der Besteuerung. 

Eine Steuererstattungs- oder Steueranrechnungsmöglichkeit 

ist mit der Dividende nicht verbunden. Die Ausschüttung 

mindert nach Auffassung der deutschen Finanzverwaltung 

die steuerlichen Anschaffungskosten der Aktien.

3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder 

des Vorstands

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäfts-

jahr 2015 amtierenden Mitgliedern des Vorstands für diesen 

Zeitraum Entlastung zu erteilen.

4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder 

des Aufsichtsrats

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäfts-

jahr 2015 amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrats für 

diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen.

Die wesentlichen  
Informationen  
auf einen Blick.

– NEXT GENERATION SOFTWARE VON NEXUS – Eine neue Software-Generation erleben!
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5. Beschlussfassung über die Aufhebung der bestehenden 

und die Schaffung einer neuen Ermächtigung des 

Vorstands, das Grundkapital – ggf. unter Ausschluss des 

gesetzlichen Bezugsrechts der Aktionäre – durch eine 

entsprechende Änderung von § 4 Abs. 4 der Satzung zu 

erhöhen (Genehmigtes Kapital)

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den folgenden 

satzungsändernden Beschluss zu fassen: 

5.1. Die in der Hauptversammlung vom 23.05.2012 erteilte 

Ermächtigung zur Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 

EUR 7.152.575,00 (Genehmigtes Kapital 2012), welches 

nach teilweiser Ausschöpfung noch EUR 5.722.060,00 

beträgt, wird – soweit sie zum Zeitpunkt dieser Be-

schlussfassung noch nicht ausgenutzt ist – mit Wirkung 

auf den Zeitpunkt der Eintragung des nachfolgend 

bestimmten neuen Genehmigten Kapitals im Handels- 

register aufgehoben und eine neue Ermächtigung zur 

Erhöhung des Grundkapitals wird geschaffen, indem  

Abs. 4 von § 4 der Satzung der Gesellschaft wie folgt  

neu gefasst wird:

„(4)   Der Vorstand wird ermächtigt, in der Zeit bis zum 

30.04.2021 das Grundkapital der Gesellschaft mit 

Zustimmung des Aufsichtsrats einmalig oder mehrfach 

um bis zu insgesamt EUR 3.000.000,00 durch Ausgabe 

neuer, auf den Inhaber lautender nennwertloser Inhaber-

aktien (Stückaktien) gegen Bar- und/oder Sacheinlage zu 

erhöhen (Genehmigtes Kapital 2016). Die neuen Aktien 

können auch an Arbeitnehmer der Gesellschaft oder eines 

verbundenen Unternehmens ausgegeben werden. 

Der Vorstand entscheidet mit Zustimmung des Aufsichts-

rats über die Bedingungen der Aktienausgabe. Der 

Vorstand ist ferner ermächtigt, mit der Zustimmung des 

Aufsichtsrats über den Ausschluss des Bezugsrechts der 

Aktionäre in folgenden Fällen zu entscheiden:

a) Für Spitzenbeträge,

b) zur Ausgabe neuer Aktien an Arbeitnehmer der 

Gesellschaft oder eines verbundenen Unternehmens,

c) zur Ausgabe neuer Aktien gegen Sacheinlage zum 

Erwerb von Unternehmen, Unternehmensteilen oder 

Beteiligungen an Unternehmen,

 

d) zur Ausgabe neuer Aktien gegen Bareinlage, wenn der 

Ausgabebetrag der neuen Aktien den Börsenpreis der 

bereits börsennotierten Aktien gleicher Gattung und 

Ausstattung zum Zeitpunkt der endgültigen Feststellung 

des Ausgabebetrages durch den Vorstand nicht wesentlich 

im Sinne der §§ 203 Abs. 1 und 2, 186 Abs. 3 S. 4 AktG 

unterschreitet und der auf die neuen Aktien, für die das 

Bezugsrecht ausgeschlossen wird, insgesamt entfallende 

anteilige Betrag des Grundkapitals 10 % des zum Zeitpunkt 

der Eintragung dieser Ermächtigung im Handelsregister 

vorhandenen Grundkapitals (EUR 15.735.665,00) und 

– kumulativ – 10 % zum Zeitpunkt der Ausgabe der neuen 

Aktien vorhandenen Grundkapitals nicht übersteigt. Von 

der Höchstgrenze von 10 % des Grundkapitals ist der 

anteilige Betrag am Grundkapital abzusetzen, der auf 

neue oder zurückerworbene Aktien entfällt, die seit der 

Eintragung dieser Ermächtigung im Handelsregister unter 

vereinfachtem Bezugsrechtsausschluss gem. oder 

entsprechend § 186 Abs. 3 S. 4 AktG ausgegeben oder 

veräußert worden sind. Ebenso der anteilige Betrag am 

Grundkapital, auf den sich Options- und/oder Wand-

lungsrechte aus Options- und/oder Wandelschuldver-

schreibungen und/oder Wandlungspflichten aus Wandel-

schuldverschreibungen beziehen, die seit der Eintragung 
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dieser Ermächtigung im Handelsregister in entsprechen-

der Anwendung von § 186 Abs. 3 S. 4 AktG ausgegeben 

worden sind.“

5.2. Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, § 4 der Satzung  

der Gesellschaft entsprechend der jeweiligen Ausnutzung 

des Genehmigten Kapitals oder nach Ablauf der Ermäch-

tigungsfrist zu ändern. 

 

Der Vorstand hat gem. § 203 Abs. 1 und 2, § 186 Abs. 4  

S. 2 AktG einen schriftlichen Bericht über die gem. Punkt 5 

der Tagesordnung vorgeschlagene Ermächtigung zum 

Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre erstattet.  

Der Bericht liegt vom Tage der Einberufung der Hauptver-

sammlung an in den Geschäftsräumen der Gesellschaft am 

Sitz der NEXUS AG, Auf der Steig 6, 78052 Villingen-

Schwenningen, zur Einsicht der Aktionäre aus und kann auf 

der Internetseite der Gesellschaft unter www.nexus-ag.de 

unter der Rubrik Unternehmen / Investor Relations / 

Hauptversammlungen eingesehen werden. Auf Verlangen 

wird dieser Bericht jedem Aktionär unverzüglich und 

kostenlos übersandt.

Der Inhalt dieses Berichts wird wie folgt bekannt gemacht:

„Vorstand und Aufsichtsrat der NEXUS AG schlagen der 

Hauptversammlung unter Tagesordnungspunkt 5 die 

Schaffung eines genehmigten Kapitals 2016 in Höhe von 

bis zu EUR 3.000.000,00 vor. 

Die dem Vorstand zu erteilende Ermächtigung sieht den 

möglichen Ausschluss des gesetzlichen Bezugsrechts der 

Aktionäre vor, damit der Vorstand mit Zustimmung des 

Aufsichtsrats ggf. in der Lage ist, im Interesse der 

Gesellschaft das Grundkapital in den vorgesehenen Fällen 

auch unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre 

zu erhöhen. Dies gilt für Spitzenbeträge zur Herstellung 

eines glatten Bezugsverhältnisses sowie für die Ausgabe 

von Aktien an Arbeitnehmer der Gesellschaft oder eines 

verbundenen Unternehmens. Die Ausgabe von Aktien an 

Arbeitnehmer der Gesellschaft oder eines verbundenen 

Unternehmens hat der Gesetzgeber bereits durch die 

Einführung der Bestimmungen in § 202 Abs. 4 AktG als 

materielle Rechtsfertigung für einen Ausschluss des 

Bezugsrechts der Aktionäre angesehen. 

Außerdem ist die Schaffung neuer Aktien gegen Sachein- 

lage ein geeignetes, erforderliches und angemessenes 

Mittel, um – bei entsprechendem Interesse der Veräußerer 

an Aktien der Gesellschaft – den Erwerb von Unternehmen, 

Unternehmensteilen oder Beteiligungen an Unternehmen 

durchzuführen. Diese Form der Gegenleistung wird bei 

derartigen Transaktionen häufig verlangt und bietet der 

Gesellschaft die Möglichkeit, Unternehmens- bzw. 

Beteiligungskäufe flexibel zu gestalten. Die Ermächtigung 

zum Bezugsrechtsausschluss zur Schaffung neuer Aktien 

gegen Bareinlage ist bereits gem. § 186 Abs. 3 S. 4 AktG 

zulässig, da eine solche Barkapitalerhöhung 10 % des im 

Zeitpunkt der Eintragung der Ermächtigung im Handelsre-

gister vorhandenen Grundkapitals und – kumulativ – 10 % 

des im Zeitpunkt der Ausgabe der neuen Aktien vorhande-

nen Grundkapitals nicht übersteigen und der Ausgabebe-

trag der neuen Aktien den Börsenpreis der bereits 

börsennotierten Aktien gleicher Gattung und Ausstattung 

zum Zeitpunkt der endgültigen Festsetzung des Ausgabe-

betrag nicht wesentlich unterschreiten darf. Die vorge-

schlagene Ermächtigung versetzt den Vorstand in die 

Lage, mit Zustimmung des Aufsichtsrats kurzfristig 

günstige Börsensituationen ausnutzen zu können und 

durch die schnelle Platzierung junger Aktien einen höheren 

Mittelzufluss zu erreichen. Bei der Ausnutzung der 

beantragten Ermächtigung wird der Vorstand den 
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Ausgabebetrag so festsetzen, dass der Abschlag auf den 

Börsenpreis so niedrig wie möglich ist, d. h. voraussichtlich 

nicht mehr als 3 %, keinesfalls aber mehr als 5 % des dann 

aktuellen Börsenpreises beträgt. Durch diese Vorgabe ist 

sichergestellt, dass die bestehenden Aktionäre keiner 

erheblichen Verwässerung ihres Anteilsbesitzes ausgesetzt 

sind. Bei der Berechnung der 10 %-Grenze sind zudem 

anderweitige Ausnutzungen der Ermächtigung zum 

vereinfachten Bezugsrechtsausschluss gem. oder 

entsprechend § 186 Abs. 3 S. 4 AktG abzusetzen.“

6. Beschlussfassung über das Unterbleiben der in § 285 

Nr. 9a) Satz 5 bis 8 sowie in § 314 Abs. 1 Nr. 6a) Satz 5 

bis 8 des Handelsgesetzbuchs verlangte Angaben

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den folgenden 

Beschluss zu fassen:

„Die in § 285 Nr. 9a) Satz 5 bis 8 sowie in § 314 Abs. 1 Nr. 

6a) Satz 5 bis 8 des Handelsgesetzbuchs verlangten 

Angaben unterbleiben für die Geschäftsjahre 2017 bis 

2021 sowohl im Jahres- als auch im Konzernabschluss.“

7. Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschluss-

prüfers für das Geschäftsjahr 2016

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die KPMG AG, Wirtschafts-

prüfungsgesellschaft, Niederlassung Freiburg im 

Breisgau, zum Abschlussprüfer und Konzernabschluss-

prüfer für das Geschäftsjahr 2016 zu wählen.

Der Wahlvorschlag stützt sich auf die Empfehlung des 

Prüfungsausschusses.

Mit einem Klick  
zum Prozess.

– NEXT GENERATION SOFTWARE VON NEXUS – Eine neue Software-Generation erleben!
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Voraussetzungen für die Teilnahme an der Hauptver- 

sammlung und die Ausübung des Stimmrechts

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Aus- 

übung des Stimmrechts sind nur diejenigen Aktionäre 

berechtigt, die sich zur Hauptversammlung angemeldet 

und der Gesellschaft ihren Anteilsbesitz nachgewiesen 

haben. Der Nachweis des Anteilsbesitzes muss durch 

eine von dem depotführenden Institut in Textform erstellte 

und in englischer oder deutscher Sprache abgefasste 

Bescheinigung erfolgen und sich auf den Beginn des 21. 

Tages vor der Hauptversammlung beziehen, und zwar auf 

Freitag, den 22.04.2016, 00:00 Uhr (sog. Nachweisstichtag).

Die Anmeldung und der Nachweis des Anteilsbesitzes 

müssen der Gesellschaft jeweils bis spätestens Freitag, 

den 06.05.2016, 24:00 Uhr, unter nachfolgender Adresse 

zugehen:

NEXUS AG, 

c/o Landesbank Baden-Württemberg, 

Abteilung: 4035 H Hauptversammlungen, 

Am Hauptbahnhof 2,

70173 Stuttgart,

Telefax: +49 711/127-79256,

E-Mail: HV-Anmeldung@LBBW.de

Wir bitten die Aktionäre aus organisatorischen Gründen, 

frühzeitig für die Übersendung der Anmeldung und des 

Nachweises ihres Anteilsbesitzes an die Gesellschaft 

Sorge zu tragen und sich frühzeitig mit ihrem depotfüh-

renden Institut in Verbindung zu setzen. 

Allen zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur 

Ausübung des Stimmrechts berechtigten Aktionären bzw. 

ihren Bevollmächtigten (siehe dazu den nachfolgenden 

Abschnitt „Verfahren für die Stimmabgabe durch einen 

Bevollmächtigten“) werden Eintrittskarten für die Haupt-

versammlung erteilt. Wir möchten klarstellend darauf 

hinweisen, dass die Eintrittskarte lediglich der Erleichte-

rung der Organisation der Hauptversammlung dient und 

keine Voraussetzung für die Teilnahme an der Hauptver-

sammlung und die Ausübung des Stimmrechts nach dem 

Gesetz oder der Satzung darstellt. Eintrittskarten zur 

Hauptversammlung werden auf dem Postweg zugesandt 

und sind zusätzlich am Tag der Hauptversammlung an der 

Einlasskontrolle erhältlich. 

Nachweisstichtag gem. § 123 Abs. 3 AktG und dessen 

Bedeutung

Im Verhältnis zu der Gesellschaft gilt für die Teilnahme an 

der Hauptversammlung und die Ausübung des Stimm-

rechts nur derjenige als Aktionär, wer den Nachweis des 

Anteilsbesitzes erbracht hat. Die Berechtigung zur 

Teilnahme an der Hauptversammlung und der Umfang des 

Stimmrechts bemessen sich dabei ausschließlich nach 

dem Anteilsbesitz des Aktionärs zum Nachweisstichtag. 

Aus dem Nachweisstichtag resultiert keine Veräußerungs-

sperre für den Anteilsbesitz. Auch im Fall der vollständigen 

oder teilweisen Veräußerung des Anteilsbesitzes nach dem 

Nachweisstichtag ist für die Teilnahme und die Ausübung 

des Stimmrechts ausschließlich der Anteilsbesitz des 

Aktionärs am Nachweisstichtag maßgeblich, d. h. etwaige 

Veränderungen des Anteilsbesitzes oder Übertragungen 
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von Aktien nach dem Nachweisstichtag haben keine 

Auswirkungen auf die Berechtigung zur Teilnahme an der 

Hauptversammlung und den Umfang des Stimmrechts. 

Entsprechendes gilt für den Erwerb von Aktien nach dem 

Nachweisstichtag. Personen, die zum Nachweisstichtag 

noch keine Aktien besitzen und erst danach Aktionär 

werden, sind nicht teilnahme- und stimmberechtigt, es sei 

denn, sie lassen sich von Aktionären, die zur Teilnahme und 

Ausübung des Stimmrechts berechtigt sind, bevollmächti-

gen oder zur Rechtsausübung ermächtigen. 

Der Nachweisstichtag hat keine Bedeutung für die 

Dividendenberechtigung der Aktionäre. 

Verfahren für die Stimmabgabe durch einen 

Bevollmächtigten

Aktionäre, die nicht persönlich an der Hauptversammlung teil- 

nehmen, können ihr Stimmrecht in der Hauptversammlung  

auch durch einen Bevollmächtigten, z. B. durch ein 

Kreditinstitut, eine Aktionärsvereinigung oder durch eine 

andere Person ausüben lassen. Auch in diesem Fall sind 

eine fristgerechte Anmeldung zur Hauptversammlung  

und ein Nachweis des Anteilsbesitzes entsprechend der 

vorstehenden Bestimmungen erforderlich. 

Gem. § 134 Abs. 3 AktG bedürfen die Erteilung der 

Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmäch-

tigung gegenüber der Gesellschaft der Textform. Aktionäre 

können für die Vollmachtserteilung das Vollmachtsformular 

auf der Eintrittskarte, das sie nach der Anmeldung erhalten 

bzw. auf der Internetseite der Gesellschaft unter 

www.nexus-ag.de unter der Rubrik Unternehmen / 

Investor Relations / Hauptversammlungen

zugänglich ist, verwenden; möglich ist aber auch, dass 

Aktionäre eine gesonderte Vollmacht in Textform ausstellen.

Bevollmächtigt ein Aktionär mehr als eine Person, ist die 

Gesellschaft nach § 134 Abs. 3 S. 2 AktG berechtigt, eine 

oder mehrere von ihnen zurückzuweisen.

Bei der Bevollmächtigung von Kreditinstituten, ihnen 

gleichgestellten Instituten oder Unternehmen (§§ 135  

Abs. 10, 125 Abs. 5 AktG), Aktionärsvereinigungen oder 

Personen, für die nach § 135 Abs. 8 AktG die Regelung 

des § 135 Abs. 1 bis 7 AktG sinngemäß gelten, genügt es, 

wenn die Vollmachtserklärung von dem Bevollmächtigten 

nachprüfbar festgehalten wird; die Vollmachtserklärung 

muss zudem vollständig sein und darf nur mit der Stimm- 

rechtsausübung verbundene Erklärungen enthalten. Diese 

Empfänger von Vollmachten setzen aber ggf. eigene 

Formerfordernisse fest. 

Der Nachweis der Bevollmächtigung muss entweder am 

Tag der Hauptversammlung durch den Bevollmächtigten 

vorgewiesen werden oder der Gesellschaft elektronisch 

an folgende E-Mail-Adresse übermittelt werden:

hv@NEXUS-ag.de

Die Gesellschaft bietet ihren Aktionären an, sich in der 

Hauptversammlung durch von der Gesellschaft benannte, 

weisungsgebundene Stimmrechtsvertreter vertreten zu 

lassen. Aktionäre, die eine Vollmacht bzw. Weisungen an 

die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft erteilen wollen, 

benötigen hierzu eine Eintrittskarte. Auch in diesem Fall 

sind eine fristgerechte Anmeldung zur Hauptversammlung 

und ein Nachweis des Anteilsbesitzes entsprechend der 

vorstehenden Bestimmungen erforderlich. Das Formular 
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für die Erteilung von Vollmachten und Weisungen an die 

Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft wird ebenfalls auf 

der Internetseite der Gesellschaft unter

www.nexus-ag.de unter der Rubrik Unternehmen / 

Investor Relations / Hauptversammlungen

mit Veröffentlichung dieser Einladung zugänglich sein. 

Nähere Informationen zur Stimmrechtsvertretung sowie 

ein entsprechendes Formular für die Erteilung von 

Vollmachten und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter 

der Gesellschaft erhalten die Aktionäre zusammen mit der 

Eintrittskarte. Vollmachten und Weisungen an die von der 

Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter müssen der 

Gesellschaft ebenfalls in Textform übermittelt werden. 

Ohne ausdrückliche Weisungen werden die Stimmrechts-

vertreter der NEXUS AG das Stimmrecht nicht ausüben.

Falls die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsver-

treter bereits vor der Hauptversammlung bevollmächtigt 

werden sollen, bitten wir aus organisatorischen Gründen, 

die Vollmachten und Weisungen spätestens bis ein-

schließlich Donnerstag, den 12.05.2016, 24:00 Uhr, an 

folgende Adresse zu übermitteln: 

NEXUS AG

Investor Relations

Auf der Steig 6

78052 Villingen-Schwenningen

Telefax: +49 7721/8482-311

E-Mail: hv@nexus-ag.de

Darüber hinaus bieten wir Aktionären, die sich fristgerecht 

zur Hauptversammlung angemeldet und den Nachweis 

des Anteilsbesitzes nach den vorstehenden Bestimmungen  

erbracht haben und zur Hauptversammlung erschienen 

sind, an, die von der Gesellschaft benannten, weisungsge- 

bundenen Stimmrechtsvertreter auch in der Hauptversamm- 

lung mit der Ausübung des Stimmrechts zu bevollmächtigen. 

In möglichen Abstimmungen über eventuelle, erst in der 

Hauptversammlung vorgebrachte Gegenanträge oder 

Wahlvorschläge oder sonstige, nicht im Vorfeld der 

Hauptversammlung mitgeteilte Anträge können die 

Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft auch bei erteilter 

Vollmacht keine Stimmrechte ausüben. Weder im Vorfeld, 

noch während der Hauptversammlung können sie 

Weisungen zu Verfahrensanträgen, Anträgen zu Wortmel-

dungen, zum Stellen von Fragen, Anträgen oder Wahlvor-

schlägen oder zur Erklärung von Widersprüchen gegen 

Hauptversammlungsbeschlüsse entgegennehmen. 

Rechte der Aktionäre

Anträge auf Ergänzung der Tagesordnung nach § 122 

Abs. 2 AktG

Aktionäre, deren Anteile zusammen den zwanzigsten  

Teil des Grundkapitals oder den anteiligen Betrag von  

EUR 500.000,00 erreichen (sog. Quorum) können gem.  

§ 122 Abs. 2 AktG verlangen, dass Gegenstände auf die 

Tagesordnung gesetzt und bekanntgemacht werden.  

Jedem neuen Gegenstand muss eine Begründung oder  

eine Beschlussvorlage beiliegen. Das Verlangen ist 

schriftlich an den Vorstand (NEXUS AG, Vorstand, Auf der 

Steig 6, 78052 Villingen-Schwenningen) zu richten, und 

muss der Gesellschaft mindestens 30 Tage vor der 

Hauptversammlung zugehen (wobei der Tag der Hauptver-

sammlung und der Tag des Zugangs nicht mitzurechnen 

sind), also spätestens bis Dienstag, den 12.04.2016, 

24:00 Uhr.
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Die Antragsteller müssen nachweisen, dass sie mindes-

tens seit drei Monaten Inhaber der Aktien sind (vgl. § 142 

Abs. 2 S. 2 AktG i. V. m. § 122 Abs. 1 S. 3, Abs. 2 S. 1 

AktG). Dem Eigentum steht ein Anspruch auf Übereig-

nung gegen ein Kreditinstitut, Finanzdienstleistungsinsti-

tut oder ein nach § 53 Abs. 1 S. 1 oder § 53b Abs. 1 S. 1 

oder Abs. 7 des Gesetzes über das Kreditwesen tätiges 

Unternehmen gleich. Die Eigentumszeit eines Rechtsvor-

gängers wird dem Aktionär zugerechnet, wenn er die 

Aktie unentgeltlich, von seinem Treuhänder, als Gesamt-

rechtsnachfolger, bei Auseinandersetzung einer Gemein-

schaft oder bei einer Bestandsübertragung nach § 14 des 

Versicherungsaufsichtsgesetzes oder § 14 des Gesetzes 

über Bausparkassen erworben hat (vgl. § 70 AktG). Es ist 

unklar, ob es bei der Berechnung der Dreimonatsfrist auf 

den Tag der Hauptversammlung ankommt oder auf den 

Zeitpunkt des Zugangs des Ergänzungsverlangens bei 

der Gesellschaft. Zugunsten der Antragsteller geht die 

Gesellschaft für die hier einberufene Hauptversammlung 

davon aus, dass es bei der Berechnung der Dreimonats-

frist auf den Tag der Hauptversammlung ankommt. Die 

Gesellschaft wird daher diese für die Antragssteller 

günstigere Fristberechnung anwenden und das Ergän-

zungsverlangen bekannt machen, wenn der Nachweis 

erbracht wird, dass die Aktien, die das Quorum erfüllen, 

seit dem 16.02.2016 gehalten werden.  

Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären nach 

§§ 126 Abs. 1, 127 AktG

Aktionäre sind berechtigt, Anträge zu einzelnen Tagesord-

nungspunkten zu stellen (vgl. § 126 AktG); dies gilt auch 

für Vorschläge zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern oder 

von Abschlussprüfern (vgl. § 127 AktG). 

Ihre ganz persönliche 
Oberfläche.

– NEXT GENERATION SOFTWARE VON NEXUS – Eine neue Software-Generation erleben!
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Die Gegenanträge und Wahlvorschläge der Aktionäre sind 

ausschließlich an folgende Adresse zu richten:

NEXUS AG

Investor Relations

Auf der Steig 6

78052 Villingen-Schwenningen

Telefax: +49 7721/8482-311

E-Mail: hv@nexus-ag.de

Anderweitig adressierte Gegenanträge und Wahlvorschläge 

werden nicht berücksichtigt. 

Die Gesellschaft wird gem. § 126 Abs. 1 AktG Gegenan-

träge einschließlich des Namens des Aktionärs, der 

Begründung und einer etwaigen Stellungnahme der 

Verwaltung auf der Internetseite der Gesellschaft unter 

www.nexus-ag.de unter der Rubrik Unternehmen / 

Investor Relations / Hauptversammlungen

zugänglich machen, wenn ihr die Gegenanträge mit einer 

Begründung mindestens 14 Tage vor der Hauptversamm-

lung unter der vorstehend angegebenen Adresse zugehen 

(wobei der Tag der Hauptversammlung und der Tag des 

Zugangs nicht mitgerechnet werden). Der Zugang muss 

also bis spätestens Donnerstag, den 28.04.2016, 24:00 

Uhr, erfolgen. 

Die Gesellschaft ist berechtigt, von der Veröffentlichung 

eines Gegenantrags und dessen Begründung unter den in 

§ 126 Abs. 2 AktG genannten Voraussetzungen abzuse-

hen, zum Beispiel soweit sich der Vorstand durch das 

Zugänglichmachen strafbar machen würde oder wenn der 

Gegenantrag zu einem gesetz- oder satzungswidrigen 

Beschluss der Hauptversammlung führen würde.  

Alle Funktionen  
mobil verfügbar.

– NEXT GENERATION SOFTWARE VON NEXUS – Eine neue Software-Generation erleben!
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Die Begründung eines Gegenantrags braucht ebenfalls 

nicht zugänglich gemacht zu werden, wenn sie insgesamt 

mehr als 5.000 Zeichen beträgt. 

Das Recht eines jeden Aktionärs, während der Hauptver-

sammlung Gegenanträge zu den bekannt gemachten 

Tagesordnungspunkten auch ohne vorherige Übermitt-

lung an die Gesellschaft zu stellen, bleibt unberührt. Wir 

weisen darauf hin, dass Gegenanträge, die der Gesell-

schaft fristgerecht übermittelt worden sind, in der 

Hauptversammlung nur Beachtung finden, wenn sie dort 

mündlich gestellt werden.

Für Vorschläge von Aktionären zur Wahl von Aufsichts-

ratsmitgliedern oder Abschlussprüfern gelten gem. § 127 

AktG die vorstehenden Bestimmungen sinngemäß. 

Allerdings brauchen Wahlvorschläge von Aktionären nicht 

begründet zu werden und eine Veröffentlichung kann 

außer in den in § 126 Abs. 2 AktG genannten Fällen auch 

dann unterbleiben, wenn der Vorschlag nicht den Namen, 

ausgeübten Beruf und Wohnort der von dem Aktionär zur 

Wahl vorgeschlagenen Person enthält. Vorschläge zur 

Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern müssen außerdem 

nicht veröffentlicht werden, wenn der Vorschlag keine 

Angabe zu deren Mitgliedschaft in anderen gesetzlich zu 

bildenden Aufsichtsräten bzw. in vergleichbaren in- und 

ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunterneh-

men enthält. 

Wir werden zugänglich zu machende Anträge und 

Wahlvorschläge von Aktionären unverzüglich nach ihrem 

Eingang unter der Internetadresse

www.nexus-ag.de unter der Rubrik Unternehmen / 

Investor Relations / Hauptversammlungen

veröffentlichen. Eventuelle Stellungnahmen der Verwal-

tung werden ebenfalls unter der vorstehend genannten 

Internetadresse veröffentlicht. 

Auskunftsrecht des Aktionärs nach § 131 Abs. 1 AktG

In der Hauptversammlung kann jeder Aktionär und 

Aktionärsvertreter vom Vorstand Auskunft über Angelegen-

heiten der Gesellschaft verlangen, soweit die Auskunft zur 

sachgemäßen Beurteilung des Gegenstands der Tagesord-

nung erforderlich ist. Die Auskunftspflicht erstreckt sich 

auch auf die rechtlichen und geschäftlichen Beziehungen 

der Gesellschaft zu einem verbundenen Unternehmen 

sowie auf die Lage des Konzerns und der in den Konzern-

abschluss einbezogenen Unternehmen, da zu Tagesord-

nungspunkt 1 auch der Konzernabschluss und der 

Konzernlagebericht der Hauptversammlung vorzulegen 

sind. Von der Beantwortung einzelner Fragen kann der 

Vorstand nur aus den in § 131 Abs. 3 AktG genannten 

Gründen absehen, zum Beispiel weil die Erteilung der 

Auskünfte nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung 

dazu geeignet ist, der Gesellschaft oder einem verbunde-

nen Unternehmen einen nicht unerheblichen Nachteil 

zuzufügen oder der Vorstand sich durch die Erteilung einer 

Auskunft strafbar machen würde. Der Vorsitzende der 

Hauptversammlung ist nach § 18 Abs. 2 der Satzung 

ermächtigt, das Frage- und Rederecht von Aktionären 

zeitlich angemessen zu beschränken.

Informationen auf der Internetseite der Gesellschaft

Die Informationen und Unterlagen zur Hauptversammlung 

nach § 124a AktG einschließlich der Einladung zur 

Hauptversammlung und des Geschäftsberichts für das 

Geschäftsjahr 2015, zugänglich zu machende Anträge 
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von Aktionären und weitere Informationen sind auf der 

Internetseite der Gesellschaft unter 

www.nexus-ag.de unter der Rubrik Unternehmen / 

Investor Relations / Hauptversammlungen

zugänglich.

Sämtliche der Hauptversammlung gesetzlich zugänglich 

zu machenden Informationen liegen in der Hauptver-

sammlung und in den Geschäftsräumen am Sitz der 

NEXUS AG, Auf der Steig 6, 78052 Villingen-Schwennin-

gen, zur Einsicht der Aktionäre aus.  

Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte im Zeitpunkt der 

Einberufung der Hauptversammlung 

Im Zeitpunkt der Einberufung für die Hauptversammlung be- 

trägt das Grundkapital der Gesellschaft EUR 15.735.665,00 

und ist eingeteilt in 15.735.665 auf den Inhaber lautende 

Stückaktien. Nach der Satzung gewährt jede Stückaktie 

eine Stimme. Die Gesamtzahl der Stimmrechte im 

Zeitpunkt der Einberufung dieser Hauptversammlung 

beträgt demnach 15.735.665.

Villingen-Schwenningen, im April 2016

NEXUS AG

Der Vorstand
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